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Beschlussvorschlag 
 
Die 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Kröpelin zur leihweisen Überlassung von 
Schulbüchern sowie zu Schadensersatzleistungen bei abnormem Verschleiß vom 
18.12.2014 gemäß Anlage wird beschlossen.  
Sachverhalt 
 
In Bezug auf Arbeitshefte hat sich der Bedarf ergeben bei der Satzung der Stadt Kröpelin zur 
leihweisen Überlassung von Schulbüchern sowie zu Schadensersatzleistungen bei 
abnormem Verschleiß vom 18.12.2014 nachzuregeln.  
 
Der § 4 Abs 5 wird dahingehend ergänzt, das sollte ein Arbeitsheft während des Schuljahres 
verloren gehen bzw. unbrauchbar sein, die Eltern zum Kostenersatz verpflichtet sind.  
 
Das Kind erhält dann vom Schulträger ein neues Arbeitsheft.  
Finanzielle Auswirkungen 
 
 

Anlage/n 
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